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Feststellung der Nachfolge für eine ausgeschiedene 

Gemeindevertreterin 

 

Die Gemeindevertreterin der Gemeinde Jerrishoe, Frau Lena Uhle, hat ihr Mandat 

mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Dadurch ist sie aus der Gemeinde aus der 

Gemeindevertretung ausgeschieden.  

Als neuen Vertreter stelle ich gemäß § 44 Abs. 3 des Gemeinde- und 

Kreiswahlgesetzes (GKWG) den nächsten zu berücksichtigendem Bewerber aus der 

Liste der AWGJ (Aktuelle Wählergemeinschaft Jerrishoe),  

Herrn Jens Ganschof, Klaus-Kühl-Ring 3, 24963 Jerrishoe, 

fest. 

Gegen diese Feststellung kann jede wahlberechtigte Person des Wahlgebietes 

binnen eines Monats nach Bekanntgabe bei mir schriftlich oder zur Niederschrift 

Einspruch erheben (§ 44 Abs. 3 i. V. m. § 38 GKWG). 

Eggebek, den 04.03.2026 

 

Gez. Normen Strauß     Gemeindesiegel 

Normen Strauß 

Der Amtsdirektor als Gemeindewahlleiter 
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Gemeinde Sollerup 

 

 

 

Satzung 

über die Entschädigung in kommunalen Ehrenämtern 

(Entschädigungssatzung) 

Aufgrund der §§ 4 Abs. 1 Satz 1 und 24 Abs. 3 Satz 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-

Holstein (GO) vom 28. Februar 2003 (GVOBl. 2003, S. 57) in der zurzeit geltenden Fassung 

in Verbindung mit der Landesverordnung über Entschädigungen in kommunalen Ehrenämtern 

(Entschädigungsverordnung – EntschVO) vom 29. März 2023 (GVOBl. 2023, S. 215), der 

Landesverordnung über die Entschädigung der Wehrführungen der freiwilligen Feuerwehren 

und ihrer Stellvertretungen (Entschädigungsverordnung freiwillige Feuerwehren – 

EntschVOfF) vom 12. November 2024 (GVOBl. 2024, S. 832) und der Richtlinie über die 

Entschädigung von Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehren und der Pflichtfeuerwehren 

(Entschädigungsrichtlinie – EntschRichtl-fF) vom 08. Mai 2024 (Amtsbl. Schl.-H. 2024, S. 867), 

in den jeweils zurzeit gültigen Fassungen, wird nach Beschlussfassung der 

Gemeindevertretung Sollerup vom 23.02.2026 folgende Entschädigungssatzung erlassen: 

§ 1 

Bürgermeisterin oder Bürgermeister 

(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister erhält nach Maßgabe der 

Entschädigungsverordnung (EntschVO) eine monatliche Aufwandsentschädigung in 

Höhe von 90 % des Höchstsatzes der EntschVO. 

Der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister werden als Pauschalen auf Antrag 

besonders erstattet: 

1. Für die Benutzung eines Wohnraumes für dienstliche Zwecke die zusätzlichen 

Aufwendungen für dessen Heizung, Beleuchtung und Reinigung als monatliche 

Pauschale in Höhe von 60,00 €  

2. Für die dienstliche Benutzung einer privaten Telekommunikationseinrichtung die 

Kosten der dienstlich notwendigen Telefongebühren und die anteiligen Grundgebühren 

als monatliche Pauschale in Höhe von 10,00 €  

3. Für die dienstliche Benutzung des privateigenen Kraftfahrzeuges zur Abgeltung der 

Kilometerentschädigung nach dem Bundesreisekostengesetz (BRKG) eine monatliche 

Pauschale in Höhe von 110,00 € anstelle einer Entschädigung nach § 9 dieser Satzung.  

Auf Antrag werden gegen Nachweis auch höhere Aufwendungen erstattet. 
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(2) Der 1. stellvertretenden Bürgermeisterin oder dem 1. stellvertretenden Bürgermeister 

wird nach Maßgabe der EntschVO eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe 

von 75 % der Aufwandsentschädigung der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters 

gewährt. 

§ 2 

Gemeindevertreterinnen/Gemeindevertreter 

Die Gemeindevertreterinnen und -vertreter erhalten nach Maßgabe der EntschVO eine  

monatlich pauschalierte Aufwandsentschädigung in Höhe von 35,00 €.  

 

§ 3 

Bürgerliche Mitglieder 

Die nicht der Gemeindevertretung angehörenden Mitglieder der Ausschüsse erhalten nach 

Maßgabe der EntschVO für die Teilnahme an Sitzungen der Ausschüsse und von der 

Gemeindevertretung eingerichteten Arbeitskreise, in die sie gewählt sind, ein Sitzungsgeld in  

Höhe von 35,00 €. Entsprechendes gilt für stellvertretende Ausschussmitglieder, die nicht der 

Gemeindevertretung angehören, im Vertretungsfall. Die Auszahlung der Sitzungsgelder erfolgt 

einmal jährlich. 

 

§ 4 

Ausschussvorsitzende 

(1) Ausschussvorsitzende und bei deren Verhinderung deren Vertretende erhalten für jede 

von ihnen geleitete Ausschusssitzung kein zusätzliches Sitzungsgeld. 

 

(2)  Der Ausschussvorsitzenden oder dem Ausschussvorsitzenden des Bau- und 

Wegeausschusses wird gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 EntschVO eine monatliche 

Aufwandsentschädigung in Höhe von 150,00 € gewährt.  

 
 

§ 5 
Protokollführung 

 
Die von der Gemeindevertretung für die Protokollführung beauftragte und eingesetzte ehren- 
amtliche Person, erhält eine anlassbezogene Aufwandentschädigung in Höhe von 30,00 € 
je geführtes Protokoll. 

 
 

§ 6 
Entgangener Arbeitsverdienst 

 
Ehrenbeamtinnen und -beamten, ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern, 
Gemeindevertreterinnen und –vertretern, den nicht der Gemeindevertretung angehörenden 
Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern von Ausschüssen ist auf Antrag der entgangene 
Arbeitsverdienst zu ersetzen, auch wenn Aufwandsentschädigung oder Sitzungsgeld gewährt 
wird. Ferner ist der auf den entgangenen Arbeitsverdienst entfallene Arbeitgeberanteil zur  
 
________________________________________________________________________ 
22. Jahrgang                                                                                                           Seite 38 
 



 
Sozialversicherung zu erstatten, soweit dieser zu Lasten der oder des 
Entschädigungsberechtigten an den Sozialversicherungsträger abgeführt wird. Sind die in 
Satz 1 genannten Personen selbständig, so erhalten sie für den durch die Wahrnehmung des 
Ehrenamtes oder die ehrenamtliche Tätigkeit während der regelmäßigen Arbeitszeit 
entstandenen Verdienstausfall auf Antrag eine Verdienstausfallentschädigung, deren Höhe je 
Stunde im Einzelfall auf der Grundlage des glaubhaft gemachten Verdienstausfalls nach 
billigem Ermessen festgesetzt wird. Der Höchstbetrag der Verdienstausfallentschädigung je 
Stunde beträgt 25,00 €. 

 
 

§ 7 
Haushaltsbetreuung 

 
Personen nach § 6 Satz 1, die einen Haushalt mit mindestens zwei Personen führen und nicht 
oder weniger als 20 Stunden je Woche erwerbstätig sind, erhalten für die durch das Ehrenamt 
oder die ehrenamtliche Tätigkeit bedingte Abwesenheit vom Haushalt während der 
regelmäßigen Hausarbeitszeit gesondert auf Antrag für jede volle Stunde der Abwesenheit 
eine Entschädigung. Der Stundensatz dieser Entschädigung beträgt 15,00 €. Auf Antrag sind 
statt einer Entschädigung nach Stundensätzen die angefallenen notwendigen Kosten für eine 
Vertretung im Haushalt zu ersetzen. 
 

§ 8 
Kinderbetreuung 

 
Ehrenbeamtinnen und -beamten, ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern, 
Gemeindevertreterinnen und –vertretern, den nicht der Gemeindevertretung angehörenden 
Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern von Ausschüssen werden auf Antrag die 
nachgewiesenen Kosten einer durch die Wahrnehmung des Ehrenamtes oder die 
ehrenamtliche Tätigkeit erforderlichen entgeltlichen Betreuung von Kindern, die das 14. 
Lebensjahr noch nicht vollendet haben, oder pflegebedürftiger Familienangehöriger gesondert 
erstattet. Dies gilt nicht für Zeiträume, für die entgangener Arbeitsverdienst aus 
unselbständiger Arbeit oder Verdienstausfallentschädigung nach § 6 oder eine Entschädigung 
nach § 7 gewährt wird. 

 
§ 9 

Reisekostenvergütung 
 
Personen nach § 6 Satz 1 ist für Dienstreisen Reisekostenvergütung nach den für die 
Beamtinnen und Beamten des Landes geltenden Grundsätzen zu gewähren. Fahrkosten für 
die Fahrten zum Sitzungsort und zurück, höchstens jedoch in Höhe der Kosten der Fahrt von 
der Hauptwohnung zum Sitzungsort und zurück, werden gesondert erstattet. Bei Benutzung 
privateigener Kraftfahrzeuge richtet sich die Höhe der Entschädigung nach den Sätzen des § 
5 Abs. 2 BRKG. Reisekosten sind spätestens 6 Monate nach Beendigung der Dienstreise zu 
beantragen.  

 
§ 10 

Gleichstellungsbeauftragte 

Der ehrenamtlichen Gleichstellungsbeauftragten des Amtes Eggebek wird neben der 

Aufwandsentschädigung des Amtes kein weiteres Sitzungsgeld für die Teilnahme an den  

Sitzungen der Gemeindevertretung und der Ausschüsse gewährt. 
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§ 11 

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2026 in Kraft.  

Gleichzeitig tritt die Entschädigungssatzung vom 24.11.2020 außer Kraft. 

Sollerup, den 24.02.2026    

Gez. Ingo Hansen        Gemeindesiegel 

Ingo Hansen 

-Bürgermeister- 
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Gemeinde Jerrishoe 

S a t z u n g 
über die Entschädigung in kommunalen Ehrenämtern 

(Entschädigungssatzung) 

 

Aufgrund der §§ 4 Abs. 1 Satz 1 und 24 Abs. 3 Satz 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-

Holstein (GO) vom 28. Februar 2003 (GVOBl. 2003, S. 57) in der zurzeit geltenden Fassung 

in Verbindung mit der Landesverordnung über Entschädigungen in kommunalen Ehrenämtern 

(Entschädigungsverordnung – EntschVO) vom 29. März 2023 (GVOBl. 2023, S. 215), der 

Landesverordnung über die Entschädigung der Wehrführungen der freiwilligen Feuerwehren 

und ihrer Stellvertretungen (Entschädigungsverordnung freiwillige Feuerwehren – 

EntschVOfF) vom 12. November 2024 (GVOBl. 2024, S. 832) und der Richtlinie über die 

Entschädigung von Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehren und der Pflichtfeuerwehren 

(Entschädigungsrichtlinie – EntschRichtl-fF) vom 08. Mai 2024 (Amtsbl. Schl.-H. 2024, S. 867), 

in den jeweils zurzeit gültigen Fassungen, wird nach Beschlussfassung der 

Gemeindevertretung Jerrishoe vom 18.02.2026 folgende Entschädigungssatzung erlassen: 

 

§ 1 

Bürgermeisterin oder Bürgermeister 

(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister erhält nach Maßgabe der 

Entschädigungsverordnung (EntschVO) eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 80 

% des Höchstsatzes der EntschVO. 

 

Der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister werden als Pauschalen auf Antrag 

besonders erstattet: 

 

1. Für die dienstliche Benutzung einer privaten Telekommunikationseinrichtung 

die Kosten der notwendigen Telefongebühren und die anteiligen 

Grundgebühren als monatliche Pauschale in Höhe von 10,00 €.  

 

2. Für die dienstliche Benutzung des privateigenen Kraftfahrzeuges zur Abgeltung 

der Kilometerentschädigung nach dem Bundesreisekostengesetz (BRKG) eine 

monatliche Pauschale in Höhe von 35,00 € anstelle einer Entschädigung nach 

§ 9 dieser Satzung.  

Auf Antrag werden gegen Nachweis auch höhere Aufwendungen erstattet.  
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(2) Die 1. Stellvertreterin oder der 1. Stellvertreter der Bürgermeisterin oder des 
Bürgermeisters erhält nach § 9 Abs. 1 Nr. 11 EntschVO eine monatliche 
Aufwandsentschädigung in Höhe von 6,25 % des Höchstsatzes der EntschVO. 

 

§ 2 

Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter 

Die Gemeindevertreterinnen und -vertreter erhalten nach Maßgabe der EntschVO eine 

monatlich pauschalierte Aufwandsentschädigung in Höhe von 30,00 €. 

 

§ 3 

Bürgerliche Mitglieder 

Die nicht der Gemeindevertretung angehörenden Mitglieder der Ausschüsse erhalten nach 

Maßgabe der EntschVO für die Teilnahme an Sitzungen der Ausschüsse und von der 

Gemeindevertretung eingerichteten Arbeitskreise, in die sie gewählt sind, und an Sitzungen 

der Fraktionen ein Sitzungsgeld in Höhe von 30,00 €. Entsprechendes gilt für stellvertretende 

Ausschussmitglieder, die nicht der Gemeindevertretung angehören, im Vertretungsfall. Die 

Auszahlung der Sitzungsgelder erfolgt einmal jährlich. 

 

§ 4 

Ausschussvorsitzende 

(1) Die Ausschussvorsitzende oder der Ausschussvorsitzende des Ausschusses zur 

Prüfung der Jahresrechnung und bei dessen Verhinderung die Vertretende oder der 

Vertretende erhält für jede von ihr oder ihm geleitete Ausschusssitzung ein zusätzliches 

Sitzungsgeld in Höhe von 42,00 €. Die Auszahlung der Sitzungsgelder erfolgt einmal 

jährlich.  

 

(2) Der Ausschussvorsitzenden oder dem Ausschussvorsitzenden des Bau- und 

Finanzausschusses wird gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 EntschVO eine monatliche 

Aufwandsentschädigung in Höhe von 150,00 € gewährt. Der 1. stellvertretenden 

Ausschussvorsitzenden oder dem 1. stellvertretenden Ausschussvorsitzenden wird 

eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 75,00 € gewährt. 

(3) Der Ausschussvorsitzenden oder dem Ausschussvorsitzenden des Kultur-, Sport-, 

Sozial- und Jugendausschusses wird gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 EntschVO eine monatliche 

Aufwandsentschädigung in Höhe von 100,00 € gewährt. Der 1. stellvertretenden 

Ausschussvorsitzenden oder dem 1. stellvertretenden Ausschussvorsitzenden wird 

eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 75,00 € gewährt. 

 

§ 5 

Protokollführung 

Die von der Gemeindevertretung für die Protokollführung beauftragte und eingesetzte ehren- 

amtliche Person erhält eine anlassbezogene Aufwandsentschädigung je geführtes Protokoll 
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 a) von Gemeindevertretersitzungen in Höhe von   15,00 €/Stunde  

 b) von Ausschusssitzungen in Höhe von   10,00 €/Stunde 

 

 § 6 

Entgangener Arbeitsverdienst 

Ehrenbeamtinnen und -beamten, ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern, 
Gemeindevertreterinnen und -vertretern, den nicht der Gemeindevertretung angehörenden 
Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern von Ausschüssen ist auf Antrag der entgangene 
Arbeitsverdienst zu ersetzen, auch wenn Aufwandsentschädigung oder Sitzungsgeld gewährt 
wird. Ferner ist der auf den entgangenen Arbeitsverdienst entfallene Arbeitgeberanteil zur 
Sozialversicherung zu erstatten, soweit dieser zu Lasten der oder des 
Entschädigungsberechtigten an den Sozialversicherungsträger abgeführt wird. Sind die in 
Satz 1 genannten Personen selbständig, so erhalten sie für den durch die Wahrnehmung des 
Ehrenamtes oder die ehrenamtliche Tätigkeit während der regelmäßigen Arbeitszeit 
entstandenen Verdienstausfall auf Antrag eine Verdienstausfallentschädigung, deren Höhe je 
Stunde im Einzelfall auf der Grundlage des glaubhaft gemachten Verdienstausfalls nach 
billigem Ermessen festgesetzt wird. Der Höchstbetrag der Verdienstausfallentschädigung je 
Stunde beträgt 25,00 €. 
 

§ 7 
Haushaltsbetreuung 

 
Personen nach § 6 Satz 1, die einen Haushalt mit mindestens zwei Personen führen und nicht 
oder weniger als 20 Stunden je Woche erwerbstätig sind, erhalten für die durch das Ehrenamt 
oder die ehrenamtliche Tätigkeit bedingte Abwesenheit vom Haushalt während der 
regelmäßigen Hausarbeitszeit gesondert auf Antrag für jede volle Stunde der Abwesenheit 
eine Entschädigung. Der Stundensatz dieser Entschädigung beträgt 15,00 €. Auf Antrag sind 
statt einer Entschädigung nach Stundensätzen die angefallenen notwendigen Kosten für eine 
Vertretung im Haushalt zu ersetzen. 
 

§ 8 
Kinderbetreuung 

 
Ehrenbeamtinnen und -beamten, ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern, 
Gemeindevertreterinnen und -vertretern, den nicht der Gemeindevertretung angehörenden 
Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern von Ausschüssen werden auf Antrag die 
nachgewiesenen Kosten einer durch die Wahrnehmung des Ehrenamtes oder die 
ehrenamtliche Tätigkeit erforderlichen entgeltlichen Betreuung von Kindern, die das 14. 
Lebensjahr noch nicht vollendet haben, oder pflegebedürftiger Familienangehöriger gesondert 
erstattet. Dies gilt nicht für Zeiträume, für die entgangener Arbeitsverdienst aus 
unselbständiger Arbeit oder Verdienstausfallentschädigung nach § 6 oder eine Entschädigung 
nach § 7 gewährt wird. 

§ 9 
Reisekostenvergütung 

 
Personen nach § 6 Satz 1 ist für Dienstreisen Reisekostenvergütung nach den für die 
Beamtinnen und Beamten des Landes geltenden Grundsätzen zu gewähren. Fahrkosten für 
die Fahrten zum Sitzungsort und zurück, höchstens jedoch in Höhe der Kosten der Fahrt von 
der Hauptwohnung zum Sitzungsort und zurück, werden gesondert erstattet. Bei Benutzung 
privateigener Kraftfahr-zeuge richtet sich die Höhe der Entschädigung nach den Sätzen des § 
5 Abs. 2 BRKG. Reisekosten sind spätestens 6 Monate nach Beendigung der Dienstreise zu 
beantragen. 
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§ 10 
Feuerwehr 

 
(1)  Die Gemeindewehrführerin oder der Gemeindewehrführer und ihre oder seine 

Stellvertreterin oder ihr oder sein Stellvertreter erhalten nach Maßgabe der 
Entschädigungsverordnung für Freiwillige Feuerwehren (EntschVOfF) folgende 
Aufwandsentschädigung monatlich im Voraus: 

 
a) Wehrführerin/ Wehrführer     100% des Höchstsatzes 
b) Stellv. Wehrführerin/ Wehrführer    die Hälfte des Satzes zu a) 

 
(2)  Die Gemeindewehrführerin oder der Gemeindewehrführer erhält gem. § 3 Abs. 2 und 

3 EntschVOfF eine monatliche Reinigungspauschale.  
 Die Stellvertretung der Wehrführung erhält nach § 3 Abs. 2 und 3 EntschVOfF  
 50 % der monatlichen Reinigungspauschale.  
 
(3) Eine Entschädigung im Vertretungsfall gem. § 2 Abs. 5 EntschVOfF wird der 

stellvertretenden Wehrführung nicht gewährt.  
 
(4) Das sonstige feuerwehrtechnische Funktionspersonal erhält nach Maßgabe der 

Richtlinien über die Entschädigung von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehren und 
Pflichtfeuerwehren eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe des 
Höchstsatzes der Richtlinien (EntschRichtl-FF). 

 Dies gilt für folgende Fahrzeuge/Funktionen: 
  - Gerätewartin/Gerätewart (Gruppe 1 - 4) 
  - Jugendwartin/ Jugendwart 
(5) Die stellvertretende Jugendwartin oder der stellvertretende Jugendwart erhält gem. 2.5 

EntschRichtl-fF i.V.m. § 2 Abs. 5 EntschVOfF für die besondere Tätigkeit bei 
Verhinderung der Jugendwartin oder des Jugendwartes eine Auslagenpauschale, die 
für jeden Tag der Vertretung ein Dreißigstel der laufenden monatlichen 
Auslagenpauschale der Jugendwartin oder des Jugendwartes beträgt.  

 
§ 11 

Gleichstellungsbeauftragte 
 
Der ehrenamtlichen Gleichstellungsbeauftragten des Amtes Eggebek wird neben der 
Aufwandsentschädigung des Amtes kein weiteres Sitzungsgeld für die Teilnahme an den 
Sitzungen der Gemeindevertretung und der Ausschüsse gewährt. 
 

§ 12 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt zum 01.03.2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Entschädigungssatzung der 
Gemeinde Jerrishoe vom 03.12.2025 außer Kraft 

Jerrishoe, den 19.02.2026 

Gez. Jörg Carstensen-Uhle  Gemeindesiegel 

Jörg Carstensen-Uhle 

Bürgermeister 
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Entschädigungssatzung 
Des Breitbandzweckverbandes Eggebek (BZVE) 

 
Die in der Entschädigungssatzung gewählte männliche Sprachform gilt auch für die weibliche 
Sprachform. 
 
Aufgrund des § 5 Abs. 6 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit in der derzeit gültigen 
Fassung i.V.m. §§ 4 und 24 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) in der derzeit gül-
tigen Fassung und der Landesverordnung über Entschädigungen in kommunalen Ehrenämtern 
(Entschädigungsverordnung-EntschVO) vom 29.03.2023 (GVOBl. Schl.-H. 2023 Seite 215) in der 
derzeit gültigen Fassung, wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 19.02.2026 fol-
gende Entschädigungssatzung erlassen: 

§ 1 
Aufwandsentschädigung des Verbandsvorstehers 

 

(1) Der Verbandsvorsteher erhält nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung (EntschVO) eine 
Aufwandsentschädigung in Höhe von 25 % des Höchstsatzes der Verordnung. 

(2) Neben der Aufwandsentschädigung nach Abs. 1 erhält der Verbandsvorsteher: 

1. Bei Benutzung eines Wohnraumes für dienstliche Zwecke die zusätzlichen Aufwendun-
gen für dessen Heizung, Beleuchtung und Reinigung auf gesonderten Antrag. 

2. Für dienstliche Telefonate steht in der Amtsverwaltung Eggebek ein Telefon zur Verfü-
gung. Ansonsten können Telefonkosten im Einzelnachweis abgerechnet werden. 
 

(3)  Den Stellvertretern des Verbandsvorstehers wird nach Maßgabe der Entschädigungsverord-
nung bei Verhinderung des Verbandsvorstehers für seine besondere Tätigkeit als Vertretung 
eine entsprechende Aufwandsentschädigung gewährt, deren Höhe von der Dauer der Vertre-
tung abhängt. Die Aufwandsentschädigung beträgt für jeden Tag, an dem der Verbandsvor-
steher vertreten wird, ein Vierzigstel der monatlichen Aufwandsentschädigung des Verbands-
vorstehers. Die Aufwandsentschädigung für die Stellvertretung darf die Aufwandsentschädi-
gung des Verbandsvorstehers nicht übersteigen. 

 
§ 2 

Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder der Mitglieder der Verbandsversammlung 
 
Die Mitglieder der Verbandsversammlung erhalten für die Teilnahme an Sitzungen des BZVE kein 
Sitzungsgeld.  

§ 3 
Entgangener Arbeitsverdienst, Verdienstausfallentschädigung für Selbständige, Entschädi-

gung für Abwesenheit vom Haushalt 
 

(1)  Ehrenbeamten, ehrenamtlich tätigen Bürgern und Mitgliedern der Verbandsversammlung ist 
der durch die Wahrnehmung des Ehrenamtes oder die ehrenamtliche Tätigkeit während der 
regelmäßigen Arbeitszeit entgangene Arbeitsverdienst aus unselbständiger Arbeit auf Antrag 
in der nachgewiesenen Höhe gesondert zu ersetzen. Ferner ist der auf den entgangenen Ar-
beitsverdienst entfallende Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung zu erstatten, soweit dieser 
zu Lasten der oder des Entschädigungsberechtigten an den Sozialversicherungsträger abge-
führt wird. Sind die in Satz 1 genannten Personen selbständig, so erhalten sie für den durch 
die Wahrnehmung des Ehrenamtes oder die ehrenamtliche Tätigkeit während der regelmäßi-
gen Arbeitszeit entstandenen Verdienstausfall auf Antrag eine Verdienstausfallentschädigung, 
deren Höhe je Stunde im Einzelfall auf der Grundlage des glaubhaft gemachten Verdienstaus-
falls nach billigem Ermessen festgesetzt wird. Der Höchstbetrag der Verdienstausfallentschä-
digung je Stunde beträgt 25,00 € je Tag 200,00 €. 
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(2)  Ehrenbeamte, ehrenamtliche tätige Bürger, Mitgliedern der Verbandsversammlung, die nicht 
der Verbandsversammlung des BZVE angehörenden Mitglieder und stellvertretenden Mitglie-
der von Ausschüssen und Mitglieder der Beiräte, die einen Haushalt mit mindestens zwei Per-
sonen führen und nicht oder weniger als 20 Stunden je Woche erwerbstätig sind, erhalten für 
die durch das Ehrenamt oder die ehrenamtliche Tätigkeit bedingte Abwesenheit vom Haushalt 
während der regelmäßigen Hausarbeitszeit gesondert auf Antrag für jede volle Stunde der 
Abwesenheit eine Entschädigung. Der Stundensatz dieser Entschädigung beträgt 10,00 €. Auf 
Antrag sind statt einer Entschädigung nach Stundensätzen die angefallenen notwendigen 
Kosten für eine Vertretung im Haushalt zu ersetzen. 

 
 

§ 4 
Ersatz der Kosten der Betreuung von Kindern und pflegebedürftiger Angehöriger 

 

Ehrenbeamten, ehrenamtlich tätigen Bürger und Mitgliedern der Verbandsversammlung werden 
auf Antrag die nachgewiesenen Kosten einer durch die Wahrnehmung des Ehrenamtes oder die 
ehrenamtliche Tätigkeit erforderlichen entgeltlichen Betreuung von Kindern, die das 14. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben, oder pflegebedürftiger Familienangehöriger gesondert erstattet. Dies 
gilt nicht für Zeiträume, für die entgangener Arbeitsverdient aus unselbständiger Arbeit oder Ver-
dienstausfallentschädigung nach § 3 Abs. 1 oder eine Entschädigung nach § 3 Abs. 2 gewährt 
wird. 

 

§ 5 
Fahrkosten 

 

Ehrenbeamte, Mitglieder der Verbandsversammlung und ehrenamtlich tätige Bürger erhalten bei 
Dienstreisen auf Antrag Reisekostenvergütung nach den für die Beamten geltenden Grundsätzen, 
höchstens jedoch in Höhe der Kosten der Fahrt von der Hauptwohnung zum Ort des Dienstge-
schäftes. 

 
§ 6 

Veröffentlichungspflicht 
 

Die für die Tätigkeit im Haushaltsjahr gewährten Gesamtbezüge im Sinne des § 285 Nummer 9 
des Handelsgesetzbuches (HGB) des Verbandsvorstehers und der Mitglieder der Verbandsver-
sammlung sowie ihrer jeweiligen Stellvertretungen sind nach Maßgabe des § 102 der Gemeinde-
ordnung zu veröffentlichen, ferner unter Namensnennung die Bezüge jedes einzelnen Mitglieds 
dieser Personengruppen unter Aufgliederung nach Komponenten im Sinne des § 285 Nummer 9 
Buchstabe a HGB. 

 

§ 7 
Inkrafttreten 

 

Die Entschädigungssatzung tritt zum 01.03.2026 in Kraft. Die Entschädigungssatzung vom 
11.04.2017 sowie der Nachtrag vom 01.07.2018 treten somit außer Kraft. 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 
 
 

Eggebek, den 20.02.2026 
 

Gez. Carsten Seemann Siegel   
 

Carsten Seemann 
-Verbandsvorsteher- 
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Entschädigungssatzung 
Des „Zweckverbands Regionalentwicklung im Amt Eggebek“ 

 
Die in der Entschädigungssatzung gewählte männliche Sprachform gilt auch für die weibliche 
Sprachform. 
 
Aufgrund des § 5 Abs. 6 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit in der derzeit gültigen 
Fassung i.V.m. §§ 4 und 24 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) in der derzeit gül-
tigen Fassung und der Landesverordnung über Entschädigungen in kommunalen Ehrenämtern 
(Entschädigungsverordnung-EntschVO) vom 29.03.2023 (GVOBl. Schl.-H. 2023 Seite 215) in der 
derzeit gültigen Fassung, wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 19.02.2026 fol-
gende Entschädigungssatzung erlassen: 

§ 1 
Aufwandsentschädigung des Verbandsvorstehers 

 

(1) Der Verbandsvorsteher erhält nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung (EntschVO) eine 
Aufwandsentschädigung in Höhe von 25 % des Höchstsatzes der Verordnung.   

 (2) Neben der Aufwandsentschädigung nach Abs. 1 erhält der Verbandsvorsteher: 
 

1. Bei Benutzung eines Wohnraumes für dienstliche Zwecke die zusätzlichen Aufwendun-
gen für dessen Heizung, Beleuchtung und Reinigung auf gesonderten Antrag. 

2. Für dienstliche Telefonate steht in der Amtsverwaltung Eggebek ein Telefon zur Verfü-
gung. Ansonsten können Telefonkosten im Einzelnachweis abgerechnet werden. 
 

(3)  Den Stellvertretern des Verbandsvorstehers wird nach Maßgabe der Entschädigungsverord-
nung bei Verhinderung des Verbandsvorstehers für seine besondere Tätigkeit als Vertretung 
eine entsprechende Aufwandsentschädigung gewährt, deren Höhe von der Dauer der Vertre-
tung abhängt. Die Aufwandsentschädigung beträgt für jeden Tag, an dem der Verbandsvor-
steher vertreten wird, ein Vierzigstel der monatlichen Aufwandsentschädigung des Verbands-
vorstehers. Die Aufwandsentschädigung für die Stellvertretung darf die Aufwandsentschädi-
gung des Verbandsvorstehers nicht übersteigen. 

 
§ 2 

Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder der Mitglieder der Verbandsversammlung 
 
Die Mitglieder der Verbandsversammlung erhalten für die Teilnahme an Sitzungen des Zweckver-
bandes Regionalentwicklung im Amt Eggebek kein Sitzungsgeld. 

§ 3 
Entgangener Arbeitsverdienst, Verdienstausfallentschädigung für Selbständige, Entschädi-

gung für Abwesenheit vom Haushalt 
 

(1)  Ehrenbeamten, ehrenamtlich tätigen Bürgern und Mitgliedern der Verbandsversammlung ist 
der durch die Wahrnehmung des Ehrenamtes oder die ehrenamtliche Tätigkeit während der 
regelmäßigen Arbeitszeit entgangene Arbeitsverdienst aus unselbständiger Arbeit auf Antrag 
in der nachgewiesenen Höhe gesondert zu ersetzen. Ferner ist der auf den entgangenen Ar-
beitsverdienst entfallende Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung zu erstatten, soweit dieser 
zu Lasten der oder des Entschädigungsberechtigten an den Sozialversicherungsträger abge-
führt wird. Sind die in Satz 1 genannten Personen selbständig, so erhalten sie für den durch 
die Wahrnehmung des Ehrenamtes oder die ehrenamtliche Tätigkeit während der regelmäßi-
gen Arbeitszeit entstandenen Verdienstausfall auf Antrag eine Verdienstausfallentschädigung, 
deren Höhe je Stunde im Einzelfall auf der Grundlage des glaubhaft gemachten Verdienstaus-
falls nach billigem Ermessen festgesetzt wird. Der Höchstbetrag der Verdienstausfallentschä-
digung je Stunde beträgt 25,00 € je Tag 200,00 €. 
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(2)  Ehrenbeamte, ehrenamtliche tätige Bürger, Mitgliedern der Verbandsversammlung, die nicht 
der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Regionalentwicklung im Amt Eggebek ange-
hörenden Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder von Ausschüssen und Mitglieder der Bei-
räte, die einen Haushalt mit mindestens zwei Personen führen und nicht oder weniger als 20 
Stunden je Woche erwerbstätig sind, erhalten für die durch das Ehrenamt oder die ehrenamtli-
che Tätigkeit bedingte Abwesenheit vom Haushalt während der regelmäßigen Hausarbeitszeit 
gesondert auf Antrag für jede volle Stunde der Abwesenheit eine Entschädigung. Der Stun-
densatz dieser Entschädigung beträgt 10,00 €. Auf Antrag sind statt einer Entschädigung nach 
Stundensätzen die angefallenen notwendigen Kosten für eine Vertretung im Haushalt zu er-
setzen. 

 
 

§ 4 
Ersatz der Kosten der Betreuung von Kindern und pflegebedürftiger Angehöriger 

 

Ehrenbeamten, ehrenamtlich tätigen Bürger und Mitgliedern der Verbandsversammlung werden 
auf Antrag die nachgewiesenen Kosten einer durch die Wahrnehmung des Ehrenamtes oder die 
ehrenamtliche Tätigkeit erforderlichen entgeltlichen Betreuung von Kindern, die das 14. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben, oder pflegebedürftiger Familienangehöriger gesondert erstattet. Dies 
gilt nicht für Zeiträume, für die entgangener Arbeitsverdient aus unselbständiger Arbeit oder Ver-
dienstausfallentschädigung nach § 3 Abs. 1 oder eine Entschädigung nach § 3 Abs. 2 gewährt 
wird. 

 

§ 5 
Fahrkosten 

 

Ehrenbeamte, Mitglieder der Verbandsversammlung und ehrenamtlich tätige Bürger erhalten bei 
Dienstreisen auf Antrag Reisekostenvergütung nach den für die Beamten geltenden Grundsätzen, 
höchstens jedoch in Höhe der Kosten der Fahrt von der Hauptwohnung zum Ort des Dienstge-
schäftes. 

 
§ 6 

Veröffentlichungspflicht 
 

Die für die Tätigkeit im Haushaltsjahr gewährten Gesamtbezüge im Sinne des § 285 Nummer 9 
des Handelsgesetzbuches (HGB) des Verbandsvorstehers und der Mitglieder der Verbandsver-
sammlung sowie ihrer jeweiligen Stellvertretungen sind nach Maßgabe des § 102 der Gemeinde-
ordnung zu veröffentlichen, ferner unter Namensnennung die Bezüge jedes einzelnen Mitglieds 
dieser Personengruppen unter Aufgliederung nach Komponenten im Sinne des § 285 Nummer 9 
Buchstabe a HGB. 

 

§ 7 
Inkrafttreten 

 

Die Entschädigungssatzung tritt zum 01.03.2026 in Kraft. Die Entschädigungssatzung vom 
30.08.2023 tritt somit außer Kraft. 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 
 

 

Eggebek, den 20.02.2026 
Gez. Ingo Hansen  Siegel 

 

Ingo Hansen 
-Verbandsvorsteher- 
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Gemeinde Süderhackstedt 
-Der Bürgermeister- 

 
 

 S a t z u n g 
über die Entschädigung in kommunalen Ehrenämtern 

(Entschädigungssatzung) 
 

 
Aufgrund der §§ 4 Abs. 1 Satz 1 und 24 Abs. 3 Satz 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-
Holstein (GO) vom 28. Februar 2003 (GVOBl. 2003, S. 57) in der zurzeit geltenden Fassung in 
Verbindung mit der Landesverordnung über Entschädigungen in kommunalen Ehrenämtern (Ent-
schädigungsverordnung – EntschVO) vom 29. März 2023 (GVOBl. 2023, S. 215), der Landes-
verordnung über die Entschädigung der Wehrführungen der freiwilligen Feuerwehren und ihrer 
Stellvertretungen (Entschädigungsverordnung freiwillige Feuerwehren – EntschVOfF) vom 12. 
November 2024 (GVOBl. 2024, S. 832) und der Richtlinie über die Entschädigung von Mitglie-
dern der freiwilligen Feuerwehren und der Pflichtfeuerwehren (Entschädigungsrichtlinie – Ent-
schRichtl-fF) vom 08. Mai 2024 (Amtsbl. Schl.-H. 2024, S. 867), in den jeweils zurzeit gültigen 
Fassungen, wird nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung Süderhackstedt vom 
24.02.2026 folgende Entschädigungssatzung erlassen: 
 

§ 1 
Bürgermeister 

 
(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister erhält nach Maßgabe der Entschädigungsver-

ordnung (EntschVO) eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 100 % des 
Höchstsatzes der EntschVO. 

 
Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister erhält eine pauschalierte Erstattung: 

 
1.   Für die Benutzung eines Wohnraumes für dienstliche Zwecke die zusätzlichen Auf-

wendungen für dessen Heizung, Beleuchtung und Reinigung als monatliche Pauschale 
in Höhe von 41,00 €.  

 
2.   Für die dienstliche Benutzung einer privaten Telekommunikationseinrichtung die Kos-

ten der dienstlich notwendigen Telefongebühren und die anteiligen Grundgebühren als 
monatliche Pauschale in Höhe von 10,00 €. 

 
3.   Für die dienstliche Benutzung des privateigenen Kraftfahrzeuges zur Abgeltung der Ki-

lometerentschädigung nach dem Bundesreisekostengesetz (BRKG) eine monatliche 
Pauschale in Höhe von 68,00 € anstelle einer Entschädigung nach § 9 dieser Satzung.  

 
Auf Antrag werden gegen Nachweis auch höhere Aufwendungen erstattet.  
 
 
(2) Der Stellvertreterin oder dem Stellvertreter der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters wird 

nach Maßgabe der EntschVO bei Verhinderung der Bürgermeisterin oder des Bürgermeis-
ters für ihre oder seine besondere Tätigkeit als Vertretung eine entsprechende Aufwandsent-
schädigung gewährt, deren Höhe von der Dauer der Vertretung abhängt. Die Aufwandsent-
schädigung beträgt für jeden Tag, an dem die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ver-
treten wird, anteilig 75 % der Aufwandsentschädigung der Bürgermeisterin oder des Bürger-
meisters.  

 
_________________________________________________________________________ 
22. Jahrgang                                                                                                        Seite 49 



 
§ 2 

Gemeindevertreter 
 

Die Gemeindevertreterinnen und -vertreter erhalten nach Maßgabe der EntschVO eine monatli-
che pauschalierte Aufwandsentschädigung in Höhe von 35,00€. 
 

§ 3 
Bürgerliche Mitglieder 

 
Die nicht der Gemeindevertretung angehörenden Mitglieder der Ausschüsse erhalten nach Maß-
gabe der EntschVO für die Teilnahme an Sitzungen der Ausschüsse und von der Gemeindever-
tretung eingerichteten Arbeitskreise, in die sie gewählt sind, ein Sitzungsgeld in Höhe von  
35,00€. Entsprechendes gilt für stellvertretende Ausschussmitglieder, die nicht der Gemeindever-
tretung angehören, im Vertretungsfall. Die Auszahlung der Sitzungsgelder erfolgt jährlich. 

 
§ 4 

Ausschussvorsitzende 
 
Ausschussvorsitzende und bei deren Verhinderung deren Vertretende erhalten für jede von ihnen 
geleitete Ausschusssitzung kein zusätzliches Sitzungsgeld. 

 
§ 5 

Protokollführung 
 

Die von der Gemeindevertretung für die Protokollführung beauftragte und eingesetzte ehrenamt-
liche Person, erhält eine anlassbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von 30,00 € je ge-
führtes Protokoll. 

 
§ 6 

Entgangener Arbeitsverdienst 
 

Ehrenbeamtinnen und -beamten, ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern, Gemeindever-
treterinnen und -vertretern, den nicht der Gemeindevertretung angehörenden Mitgliedern und 
stellvertretenden Mitgliedern von Ausschüssen ist auf Antrag der entgangene Arbeitsverdienst zu 
ersetzen, auch wenn Aufwandsentschädigung oder Sitzungsgeld gewährt wird.  
Ferner ist der auf den entgangenen Arbeitsverdienst entfallene Arbeitgeberanteil zur Sozialversi-
cherung zu erstatten, soweit dieser zu Lasten der oder des Entschädigungsberechtigten an den 
Sozialversicherungsträger abgeführt wird. Sind die in Satz 1 genannten Personen selbständig, so 
erhalten sie für den durch die Wahrnehmung des Ehrenamtes oder die ehrenamtliche Tätigkeit 
während der regelmäßigen Arbeitszeit entstandenen Verdienstausfall auf Antrag eine Verdienst-
ausfallentschädigung, deren Höhe je Stunde im Einzelfall auf der Grundlage des glaubhaft ge-
machten Verdienstausfalls nach billigem Ermessen festgesetzt wird. Der Höchstbetrag der Ver-
dienstausfallentschädigung je Stunde beträgt 25,00 €. 
 
 

§ 7 
Haushaltsbetreuung 

 
Personen nach § 6 Satz 1, die einen Haushalt mit mindestens zwei Personen führen und nicht 
oder weniger als 20 Stunden je Woche erwerbstätig sind, erhalten für die durch das Ehrenamt 
oder die ehrenamtliche Tätigkeit bedingte Abwesenheit vom Haushalt während der regelmäßigen 
Hausarbeitszeit gesondert auf Antrag für jede volle Stunde der Abwesenheit eine Entschädigung. 
Der Stundensatz dieser Entschädigung beträgt 15,00 €. Auf Antrag sind statt einer Entschädi-
gung nach Stundensätzen die angefallenen notwendigen Kosten für eine Vertretung im Haushalt 
zu ersetzen. 
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§ 8 
Kinderbetreuung 

 
Ehrenbeamtinnen und -beamten, ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern, Gemeindever-
treterinnen und –vertretern, den nicht der Gemeindevertretung angehörenden Mitgliedern und 
stellvertretenden Mitgliedern von Ausschüssen werden auf Antrag die nachgewiesenen Kosten 
einer durch die Wahrnehmung des Ehrenamtes oder die ehrenamtliche Tätigkeit erforderlichen 
entgeltlichen Betreuung von Kindern, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, oder 
pflegebedürftiger Familienangehöriger gesondert erstattet. Dies gilt nicht für Zeiträume, für die 
entgangener Arbeitsverdienst aus unselbständiger Arbeit oder Verdienstausfallentschädigung 
nach § 6 oder eine Entschädigung nach § 7 gewährt wird. 

 
 

§ 9 
Reisekostenvergütung 

 
Personen nach § 6 Satz 1 ist für Dienstreisen Reisekostenvergütung nach den für die Beamtin-
nen und Beamten des Landes geltenden Grundsätzen zu gewähren. Fahrkosten für die Fahrten 
zum Sitzungsort und zurück, höchstens jedoch in Höhe der Kosten der Fahrt von der Hauptwoh-
nung zum Sitzungsort und zurück, werden gesondert erstattet. Bei Benutzung privateigener Kraft-
fahrzeuge richtet sich die Höhe der Entschädigung nach den Sätzen des § 5 Abs. 2 BRKG. 
 

§ 10 
Gemeindewehrführer 

 
 

(1) Die Gemeindewehrführerin oder der Gemeindewehrführer und ihre oder seine Stellvertre-
terin oder ihr oder sein Stellvertreter erhalten nach Maßgabe der Entschädigungsverord-
nung für Freiwillige Feuerwehren (EntschVOfF) folgende monatliche Aufwandsentschädi-
gung: 
 
a) Wehrführerin/Wehrführer 100 % des Höchstsatzes 
 
b) Stellv. Wehrführerin/Wehrführer die Hälfte des Satzes zu a) 
 

(2) Die Gemeindewehrführerin oder der Gemeindewehrführer erhält gem. § 3 Abs. 2  
und 3 EntschVOfF eine monatliche Reinigungspauschale. Die Stellvertretung der Wehr-
führung erhält 50 % der monatlichen Reinigungspauschale nach § 3 Abs. 2  
und 3 EntschVOfF. 

 
(3) Das sonstige feuerwehrtechnische Funktionspersonal erhält nach Maßgabe der Richtli-

nien über die Entschädigung der Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren (EntschRichtl-fF) 
folgende monatliche Entschädigung: 
 
a) Gerätewartin/Gerätewart  31,50 € Entschädigung 
 
b) Jugendbetreuerin/Jugendbetreuer  10,00 € Auslagenpauschale 
 

(4) Eine Entschädigung im Vertretungsfall gem. § 3 Abs. 5 EntschVOfF wird nicht gewährt. 
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§ 11 
Gleichstellungsbeauftragte 

 
Der ehrenamtlichen Gleichstellungsbeauftragten des Amtes wird neben der Aufwandsentschädi-
gung des Amtes kein weiteres Sitzungsgeld für die Teilnahme an den Sitzungen der Gemeinde-
vertretung und der Ausschüsse gewährt. 

 
§ 12 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2026 in Kraft.  
 
Gleichzeitig tritt die Entschädigungssatzung vom 24.10.2019 sowie die 1. Nachtragssatzung vom 
01.10.2020 außer Kraft. 
 
 
 
Süderhackstedt, den 25.02.2026 
 
Gez. Carsten Seemann 
 
    Gemeindesiegel 
Carsten Seemann 
-Bürgermeister- 
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Satzung der Gemeinde Eggebek 
 

Satzung  
über die Entschädigung der Ehrenbeamten und Gemeindevertreter sowie der 

weiteren für die Gemeinde ehrenamtlich Tätigen (Entschädigungssatzung) 

Aufgrund der §§ 4 Abs. 1 Satz 1 und 24 Abs. 3 Satz 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-
Holstein (GO) vom 28. Februar 2003 (GVOBl. 2003, S. 57) in der zurzeit geltenden Fassung 
in Verbindung mit der Landesverordnung über Entschädigungen in kommunalen Ehrenämtern 
(Entschädigungsverordnung – EntschVO) vom 29. März 2023 (GVOBl. 2023, S. 215), der 
Landesverordnung über die Entschädigung der Wehrführungen der freiwilligen Feuerwehren 
und ihrer Stellvertretungen (Entschädigungsverordnung freiwillige Feuerwehren – 
EntschVOfF) vom 12. November 2024 (GVOBl. 2024, S. 832) und der Richtlinie über die 
Entschädigung von Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehren und der Pflichtfeuerwehren 
(Entschädigungsrichtlinie – EntschRichtl-fF) vom 08. Mai 2024 (Amtsbl. Schl.-H. 2024, S. 867), 
in den jeweils zurzeit gültigen Fassungen, wird nach Beschlussfassung der 
Gemeindevertretung Eggebek vom 26.02.2026 folgende Entschädigungssatzung erlassen: 

§ 1 
Bürgermeisterin oder Bürgermeister 

(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister erhält nach Maßgabe der 
Entschädigungsverordnung (EntschVO) eine monatliche Aufwandsentschädigung in 
Höhe von 40 % des Höchstsatzes der EntschVO. 
 
Der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister werden als Pauschalen auf Antrag 
besonders erstattet: 
 
1. Für die dienstliche Benutzung einer privaten Telekommunikationseinrichtung die 
Kosten der dienstlich notwendigen geführten Gespräche und die anteiligen 
Grundgebühren als monatliche Pauschale in Höhe von 10,00 €. 
 
2. Für die dienstliche Benutzung des privateigenen Kraftfahrzeuges zur Abgeltung der 
Kilometerentschädigung nach dem Bundesreisekostengesetz (BRKG) eine monatliche 
Pauschale in Höhe von 45,00 € anstelle einer Entschädigung nach § 9 dieser Satzung. 
Auf Antrag werden gegen Nachweis auch höhere Aufwendungen erstattet. 

(2) Die 1. Stellvertreterin oder der 1. Stellvertreter der Bürgermeisterin oder des 
Bürgermeisters erhält nach § 9 Abs. 1 Nr. 11 EntschVO eine monatliche 
Aufwandsentschädigung in Höhe von 25% des Höchstsatzes der EntschVO. 

 
(3) Die 2. Stellvertreterin oder der 2. Stellvertreter der Bürgermeisterin oder des 

Bürgermeisters erhält nach § 9 Abs. 1 Nr. 11 EntschVO eine monatliche 
Aufwandsentschädigung in Höhe von 15% des Höchstsatzes der EntschVO. 
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Für die dienstliche Benutzung des privateigenen Kraftfahrzeuges zur Abgeltung der 
Kilometerentschädigung nach dem BRKG wird den Stellvertreterinnen und 
Stellvertretern der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters eine monatliche Pauschale 
in Höhe von 5,00 € anstelle einer Entschädigung nach § 9 dieser Satzung gewährt. 
Auf Antrag werden gegen Nachweis auch höhere Aufwendungen erstattet.   

 

§ 2 
Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter 

Die Gemeindevertreterinnen und -vertreter erhalten nach Maßgabe der EntschVO ein 
Sitzungsgeld, das für die Teilnahme an Sitzungen der Gemeindevertretung, der Ausschüsse, 
der Fraktion sowie sonstiger durch Beschlussfassung der Gemeinde-vertretung eingerichteter 
Arbeitskreise, denen sie angehören, gewährt wird.  

Das Sitzungsgeld beträgt 30,00 €. Die Auszahlung der Sitzungsgelder erfolgt jährlich. 

Die Anzahl der jährlichen Fraktionssitzungen mit Anspruch auf Sitzungsgeld ist auf die 
Gesamtzahl der jährlichen Gemeindevertretersitzungen und Einwohnerversammlungen 
begrenzt. 

§ 3 
Bürgerliche Mitglieder 

Die nicht der Gemeindevertretung angehörenden Mitglieder der Ausschüsse erhalten nach 
Maßgabe der EntschVO für die Teilnahme an Sitzungen der Ausschüsse und von der 
Gemeindevertretung eingerichteten Arbeitskreise, in die sie gewählt sind, und an Sitzungen 
der Fraktionen ein Sitzungsgeld in Höhe von 30,00 €. Entsprechendes gilt für stellvertretende 
Ausschussmitglieder, die nicht der Gemeindevertretung angehören, im Vertretungsfall. Die 
Auszahlung der Sitzungsgelder erfolgt jährlich.  

§ 4 
Ausschussvorsitzende 

Ausschussvorsitzende und bei deren Verhinderung deren Vertretende erhalten für jede von 
ihnen geleitete Ausschusssitzung ein zusätzliches Sitzungsgeld in Höhe von 30,00 €. Die 
Auszahlung der zusätzlichen Sitzungsgelder erfolgt jährlich.  

Der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden des Bau- und Umweltausschusses wird nach § 9 
Abs. 1 Nr. 2 EntschVO eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 100,00 € 
gewährt. 

§ 5 
Protokollführung 

Die von der Gemeindevertretung für die Protokollführung beauftragte und eingesetzte ehren- 
amtliche Person erhält eine anlassbezogene Aufwandsentschädigung je geführtes Protokoll 
  
 a) von Gemeindevertretersitzungen in Höhe von   15,00 €/Stunde  
 b) von Ausschusssitzungen in Höhe von   15,00 €/Stunde. 
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§ 6 
Pflege der gemeindlichen Internetpräsenz 

1) Die Pflege und Aktualisierung der gemeindlichen Internetpräsenz kann durch eine von der 
Gemeinde beauftragte natürliche Person erfolgen. 
 

2) Die beauftragte Person erhält für die laufende Pflege, Aktualisierung und redaktionelle 
Betreuung der gemeindlichen Internetseite eine monatliche pauschale Aufwandsent-
schädigung in Höhe von 50,00 €. 
 

3) Mit der Aufwandsentschädigung sind sämtliche im Zusammenhang mit der Pflege der 
Internetpräsenz entstehenden Aufwendungen abgegolten, soweit nicht im Einzelfall durch 
Beschluss der Gemeindevertretung etwas anderes bestimmt wird. 
 

4) Die Aufwandsentschädigung wird monatlich nachträglich gezahlt.  
 
5) Die Tätigkeit erfolgt ehrenamtlich im Auftrag der Gemeinde und begründet kein 

Arbeitsverhältnis im arbeits- oder sozialversicherungsrechtlichen Sinne. 
 

6) Über die Beauftragung und Abberufung entscheidet die Bürgermeisterin oder der 
Bürgermeister im Rahmen der laufenden Verwaltung, sofern die Gemeindevertretung 
nichts Abweichendes beschließt. 

§ 7 
Entgangener Arbeitsverdienst 

 
Ehrenbeamtinnen und –beamten, ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern, 
Gemeindevertreterinnen und –vertretern, den nicht der Gemeindevertretung angehörenden 
Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern von Ausschüssen ist auf Antrag der entgangene 
Arbeitsverdienst zu ersetzen, auch wenn Aufwandsentschädigung oder Sitzungsgeld gewährt 
wird.  
Ferner ist der auf den entgangenen Arbeitsverdienst entfallene Arbeitgeberanteil zur 
Sozialversicherung zu erstatten, soweit dieser zu Lasten der oder des 
Entschädigungsberechtigten an den Sozialversicherungsträger abgeführt wird. Sind die in 
Satz 1 genannten Personen selbständig, so erhalten sie für den durch die Wahrnehmung des 
Ehrenamtes oder die ehrenamtliche Tätigkeit während der regelmäßigen Arbeitszeit 
entstandenen Verdienstausfall auf Antrag eine Verdienstausfallentschädigung, deren Höhe je 
Stunde im Einzelfall auf der Grundlage des glaubhaft gemachten Verdienstausfalls nach 
billigem Ermessen festgesetzt wird. Der Höchstbetrag der Verdienstausfallentschädigung je 
Stunde beträgt 25,00 €. 

§ 8 
Haushaltsbetreuung 

Personen nach § 6 Satz 1, die einen Haushalt mit mindestens zwei Personen führen und nicht 
oder weniger als 20 Stunden je Woche erwerbstätig sind, erhalten für die durch das Ehrenamt 
oder die ehrenamtliche Tätigkeit bedingte Abwesenheit vom Haushalt während der 
regelmäßigen Hausarbeitszeit gesondert auf Antrag für jede volle Stunde der Abwesenheit 
eine Entschädigung. Der Stundensatz dieser Entschädigung beträgt 15,00 €. Auf Antrag sind 
statt einer Entschädigung nach Stundensätzen die angefallenen notwendigen Kosten für eine 
Vertretung im Haushalt zu ersetzen. 
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§ 9 
Kinderbetreuung 

 
Ehrenbeamtinnen und -beamten, ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern, 
Gemeindevertreterinnen und –vertretern, den nicht der Gemeindevertretung angehörenden 
Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern von Ausschüssen werden auf Antrag die 
nachgewiesenen Kosten einer durch die Wahrnehmung des Ehrenamtes oder die 
ehrenamtliche Tätigkeit erforderlichen entgeltlichen Betreuung von Kindern, die das 14. 
Lebensjahr noch nicht vollendet haben, oder pflegebedürftiger Familienangehöriger gesondert 
erstattet. Dies gilt nicht für Zeiträume, für die entgangener Arbeitsverdienst aus 
unselbständiger Arbeit oder Verdienstausfallentschädigung nach § 6 oder eine Entschädigung 
nach § 7 gewährt wird. 

§ 10 
Reisekostenvergütung 

Personen nach § 6 Satz 1 ist für Dienstreisen Reisekostenvergütung nach den für die 
Beamtinnen und Beamten des Landes geltenden Grundsätzen zu gewähren. Fahrkosten für 
die Fahrten zum Sitzungsort und zurück, höchstens jedoch in Höhe der Kosten der Fahrt von 
der Hauptwohnung zum Sitzungsort und zurück, werden gesondert erstattet. Bei Benutzung 
privateigener Kraftfahrzeuge richtet sich die Höhe der Entschädigung nach den Sätzen des § 
5  Abs. 2 BRKG. Die Reisekosten sind spätestens 6 Monate nach Beendigung der Dienstreise 
zu beantragen.  

 
§ 11 

Feuerwehr 
 
1) Die Gemeindewehrführerin oder der Gemeindewehrführer und ihre oder seine 
     Stellvertreterin oder ihr oder sein Stellvertreter erhalten nach Maßgabe der 

Entschädigungsverordnung für Freiwillige Feuerwehren (EntschVOfF) folgende 
monatliche Aufwandsentschädigung: 

 
  a) Wehrführerin/ Wehrführer  100% des Höchstsatzes 
 b) Stellv. Wehrführerin/Wehrführer  50 % des Satzes zu a) 
 
(2) Die Gemeindewehrführerin oder der Gemeindewehrführer erhält gem. § 3 Abs. 2 und 3 

EntschVOfF eine monatliche Reinigungspauschale.  
 
Die Stellvertretung der Wehrführung erhält 50 % der monatlichen Reinigungspauschale 
nach § 3 Abs. 2 und 3 EntschVOfF.  

  
(3) Das sonstige feuerwehrtechnische Funktionspersonal erhält nach Maßgabe der 

Richtlinien über die Entschädigung von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehren und 
Pflichtfeuerwehren (EntschRichtl-fF) folgende monatliche Aufwandsentschädigung: 

 
 a) Gerätewartin/Gerätewart (Gruppe 1) 33,33% des Höchstsatzes 
 b) Gerätewartin/Gerätewart (Gruppe 2 – 4) 75% des Höchstsatzes 
  c) Jugendbetreuerin/Jugendbetreuer  10,00 € Auslagenpauschale 
  
 Abweichend von Satz 1 wird für die Wartung und Pflege von Anhängern jeglicher Art keine 

Entschädigung gewährt. 
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(4) Das sonstige feuerwehrtechnische Funktionspersonal der Jugendabteilung 
„Jugendfeuerwehr im Amt Eggebek“ erhält nach Maßgabe der EntschRichtl-fF folgende 
monatliche Entschädigung: 

  
 a) Jugendwartin/Jugendwart 100% des Höchstsatzes 
 b) Stellv. Jugendwartin/Jugendwart 50% des Satzes zu a) 
 
(5) Eine Entschädigung im Vertretungsfall gem. § 2 Abs. 5 der EntschVOfF wird nicht 

gewährt. 
 
 

§ 12 
Gleichstellungsbeauftragte 

Der ehrenamtlichen Gleichstellungsbeauftragten des Amtes Eggebek wird neben der 
Aufwandsentschädigung des Amtes kein weiteres Sitzungsgeld für die Teilnahme an den 
Sitzungen der Gemeindevertretung und der Ausschüsse gewährt. 

 

§ 13 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt  zum 01.03.2026 in Kraft.  
Gleichzeitig verliert die Entschädigungssatzung vom 04.11.2020 ihre Gültigkeit. 

 

Eggebek, den 27.02.2026 

Gez. Carsten Ehlers      Gemeindesiegel 

Carsten Ehlers 
-Bürgermeister- 
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